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6. Beschlussabteilung B6 - 32/15



VERWALTUNGSVERFAHREN BESCHLUSS GEM. § 32 b GWB – Öffentliche Version –



Beschluss



In dem Verwaltungsverfahren 1. „Die Liga – Fußballverband“ (Ligaverband) e.V. 2. DFL Deutsche Fußball Liga GmbH – Beteiligte zu 1. und 2. – Verfahrensbevollmächtigte der Beteiligten zu 1. und 2.: Rechtsanwältin Dr. Kathrin Westermann Noerr LLP Charlottenstraße 57 10117 Berlin



3. FC Bayern München AG – Beigeladene zu 1. – Verfahrensbevollmächtigter der Beigeladenen zu 1.: Rechtsanwalt Mark-E. Orth Briennerstr. 11 80333 München



4. Sky Deutschland GmbH – Beigeladene zu 2. – Verfahrensbevollmächtige der Beigeladenen zu 2.: Rechtsanwalt Dr. Alexander Rinne Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP Maximilianstr. 15 80539 München
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5. Deutsche Telekom AG Group Headquarters Legal Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn – Beigeladene zu 3. –



6. Bayrischer Rundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts – Beigeladene zu 4. – Verfahrensbevollmächtigter der Beigeladenen zu 4.: Rechtsanwalt Dr. Jörg Witting Bird & Bird LLP Carl-Theodor-Straße 6 40213 Düsseldorf



7. Vodafone Kabel Deutschland GmbH Betastr. 6-8 85774 Unterföhring – Beigeladene zu 5. –



8. KF 15 GmbH – Beigeladene zu 6. – Verfahrensbevollmächtigter der Beigeladenen zu 6.: Kuhn Rechtsanwälte RA Dr. Bernd Kuhn Kardinal-Faulhaber-Str. 15 80333 München



9. Sport1 GmbH Münchener Str. 101g 85737 Ismaning – Beigeladene zu 7. –



10. Axel Springer SE Axel-Springer-Str. 65 10888 Berlin – Beigeladene zu 8. –



11. Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG Sternstraße 5 80538 München – Beigeladene zu 9. – -2-



12. Unitymedia NRW GmbH Aachener Str. 746 - 750 50933 Köln – Beigeladene zu 10. –



zur Prüfung der Vereinbarkeit des von den Beteiligten geplanten Vermarktungsmodells für die medialen Verwertungsrechte an Fußballspielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga für die Spielzeiten ab 2017/2018 mit deutschem und europäischem Kartellrecht hat die Beschlussabteilung am 11. April 2016 beschlossen: 1. Die von den Beteiligten zu 1. und 2. mit Schriftsatz vom 31. März 2016 angebotenen und im Anhang zu diesem Beschluss aufgeführten Verpflichtungszusagen sind bindend. 2. Das Verfahren wird nach Maßgabe des § 32 b Absatz 1 Satz 2 GWB eingestellt. 3. Die Gebühr für das Verfahren einschließlich dieser Entscheidung beträgt […] und wird den Beteiligten zu 1. und 2. als Gesamtschuldnern auferlegt.



Gründe A. Sachverhalt I. Zentralvermarktung durch Ligaverband und DFL (1)



„Die Liga – Fußballverband“ (Ligaverband) e.V., Frankfurt am Main, (nachfolgend: Ligaverband) ist der 2001 gegründete Zusammenschluss der lizenzierten Vereine und Kapitalgesellschaften der Fußball-Lizenzligen Bundesliga und 2. Bundesliga (18 in der Bundesliga, weitere 18 in der 2. Bundesliga, nachfolgend: Vereine). Satzungsgemäße Aufgabe des Ligaverbands ist es, die Bundesliga und die 2. Bundesliga zu betreiben. Dabei legt der Ligaverband auch den Wettbewerbsmodus der Bundesliga und der 2. Bundesliga fest. Der Ligaverband ist – neben den Regional- und Landesverbänden – ordentliches Mitglied des Deutschen Fußball-Bundes e.V. (DFB), Frankfurt am Main.
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(2)



Die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH, Frankfurt am Main, (nachfolgend: DFL) führt seit 2001 das operative Geschäft des Ligaverbands in den Bereichen Spielbetrieb, Lizenzierung und Vermarktung. Sie hat damit die spieltechnische Verantwortung über die Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga, erstellt die Regelspielpläne und bestimmt die Anstoßzeiten der einzelnen Spiele. Zu den satzungsmäßigen Aufgaben der DFL gehören dabei auch die Leitung des Spielbetriebs der Lizenzligen sowie die Durchführung der Wettbewerbe des Ligaverbandes. Darüber hinaus führt die DFL für den Ligaverband die hier betroffene Vermarktung der Übertragungsrechte der Lizenzligen für Fernsehen, Hörfunk und Internet durch. Einziger Gesellschafter ist der Ligaverband.



(3)



Die Vermarktung der Medienrechte an den Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga erfolgt in Deutschland seit je her zentral und obliegt dem Ligaverband. Allgemeine Grundlage der Zentralvermarktung ist § 16a Abs. 2 DFB-Satzung, §§ 4 Abs. 1 Buchst. a), 6 Abs. 2 Buchst. a), 17 Abs. 2 Buchst. d) Ligaverband-Satzung sowie §§ 1 und 9 Abs. 1 Ordnung für die Verwertung kommerzieller Rechte i.V.m. dem Ligastatut, wonach der Ligaverband u.a. für die Vermarktung der Bundesliga und 2. Bundesliga zuständig ist. Der Ligaverband bedient sich zu diesem Zweck der DFL (vgl. §§ 4 Abs. 2, 19 Abs. 2 dritter und vierter Gedankenstrich Ligaverband-Satzung sowie § 2 Abs. 1 Nr. 1.3 DFL-Satzung). § 3 Abs. 2 und § 11 Buchst. a) und b) Ligaverband-Satzung bestimmen, dass die Satzung und die Ordnungen des DFB für den Ligaverband und seine Mitglieder, also die Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga, unmittelbar verbindlich sind. Darüber hinaus müssen sich die Vereine, um eine Lizenz zu erhalten, den o.g. Satzungen und damit der Zentralvermarktung unterwerfen (vgl. § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 1 Buchst. a) und § 4 Abs. 3 Lizenzierungsordnung, § 2 Buchst. a) bis c) und § 5 Buchst. a) und b) des Lizenzvertrages, Anhang I der Lizenzierungsordnung jeweils i.V.m. Ligastatut).1



(4)



Die von der Mitgliederversammlung des Ligaverbandes zuletzt am 2. Dezember 2015 einstimmig neugefasste „Richtlinie zur individuellen Verwertung und Vermarktung medialer Rechte von den Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga“ ordnet den Vereinen Verwertungsrechte an den eigenen Heim- und Auswärtsspielen zu, welche gewissen Embargozeiten und Beschränkungen der Übertragungswege unterliegen. Zudem dürfen entsprechende Angebote mehrerer Vereine nicht in der Form gebündelt werden, dass ein ligabezogenes



1



Produkt



entsteht.



Von



praktischer



Relevanz



sind



insbesondere



Die DFB-Satzung ist unter http://www.dfb.de/uploads/media/02_satzung_01.pdf zu finden, die Ligaverband-Satzung, die DFL-Satzung, das Ligastatut, die Ordnung für die Verwertung kommerzieller Rechte, die Lizenzierungsordnung und der Lizenzvertrag finden sich unter http://www.dfl.de/de/dfl/interna/.
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Verwertungsmöglichkeiten über das Internet, die alle Vereine der Bundesliga und auch der 2. Bundesliga in unterschiedlichem Ausmaß nutzen. (5)



Die Vermarktung der Bundesliga und der 2. Bundesliga wird von der DFL seit einiger Zeit in Form eines Bieterverfahrens durchgeführt, dem jeweils ein Vermarktungsmodell mit Rechtepaketen für mehrere Spielzeiten zugrunde liegt.2 Das Modell nimmt den Zuschnitt der Rechte im Einzelnen vor. Die Rechtekategorien werden dabei nach verschiedenen Aspekten gebildet.



(6)



Bedeutsam sind hier zunächst die Verbreitungswege Kabel-, Satelliten- und terrestrisches Fernsehen, IPTV, WebTV und mobile Übertragung. Auf diesen Verbreitungswegen werden in Deutschland derzeit lineare Fernsehprogramme und Videos on Demand verbreitet. Im Jahr 2014 empfingen 46,1 % der Fernsehhaushalte ein Fernsehsignal über Kabel, 46,5 % der Haushalte nutzten den Satellitenempfang und 9,7 % die Terrestrik. Das IPTV über den DSL-Anschluss nutzten 4,8 % der Fernsehhaushalte.3 Die (lineare) Nutzung über WebTV, die mobile Nutzung sowie die Nutzung von On-DemandVideoplattformen befinden sich gegenwärtig in einem dynamischen Entwicklungsprozess. WebTV unterscheidet sich von IPTV dadurch, dass der Zugang zum Fernsehprogramm unabhängig vom DSL-Anschluss über ein Web-Portal gewährt wird, auf dem die Inhalte kostenfrei oder kostenpflichtig zum Download oder über das Video-Streaming zur Verfügung stehen. IPTV-Anbieter stellen dagegen das Fernsehprogramm nur in Verbindung mit ihrem DSL-Anschlussprodukt zur Verfügung und garantieren zugleich in einem gewissen Umfang die Qualität der Übertragung (Bandbreite). Videoplattformen finden sich wiederum im offenen Internet und stellen Videos on Demand gegen Entgelt in Form von Abonnements oder Einzelentgelten, zum Teil aber auch werbefinanziert zur Verfügung.



(7)



Für den Rechtezuschnitt der Bundesliga sind darüber hinaus bedeutsam die Unterscheidung



zwischen



programmbezogene



Fernsehsendungen



Entgeltfestsetzung



und



Videoangeboten



(„Free-Berichterstattung“)



und



mit



ohne einer



programmbezogenen Entgeltfestsetzung („Pay-Berichterstattung“), die Unterscheidung zwischen Live-Rechten und Rechten zur zeitversetzten Highlight-Berichterstattung, die



2



Vgl. hierzu auch COMP/C-2/37.214 vom 19. Januar 2005 – Medienrechte an der deutschen Bundesliga.



3



Vgl. Digitalisierungsbericht 2015 – Zahlen und Fakten, S. 16, http://www.medienanstaltmv.de/media/publication/77/attachment-1443521753.pdf. Bei den Prozentzahlen sind Mehrfachnutzungen berücksichtigt, so dass die Summe größer als 100 % ist.



- 5 - 



Zusammensetzung der konkreten Spiele sowie die Unterscheidung zwischen einer linearen



und



einer



On-Demand-Ausstrahlung



der



Berichterstattung.



Nach



den



Erfahrungen vergangener Ausschreibungsrunden handelt es sich bei den Pay-Paketen zur Live-Berichterstattung um die Rechtepakete, welche mit Abstand die höchsten Preise erzielen. Die medialen Verwertungserlöse lagen im Jahr 2012/13 insgesamt bei rund 620 Mio. €.4 (8)



Ein weiterer bedeutsamer Aspekt des Rechtezuschnitts und der Werthaltigkeit eines Rechtepakets ist das Ausmaß der Exklusivität der Rechte gegenüber anderen Paketen. Die Exklusivität kann in verschiedenen Formen eingeräumt werden. Denkbar ist die vollständige Exklusivität über alle Verbreitungswege an dem einen Ende der Skala bis zu vollständig



nicht-exklusiven



Paketen



am



anderen



Ende.



Dazwischen



sind



Einschränkungen der Exklusivität denkbar, z.B. in dem sie auf eine bestimmte Infrastruktur bzw. einen Verbreitungsweg beschränkt wird („Plattformexklusivität“) oder teilweise inhaltliche Überschneidungen zugelassen werden („Co-Exklusivität). (9)



Ein



weiterer



wesentlicher



Lizenzverträge.



Diese



Gesichtspunkt



betrug



lange



ist



Zeit



die



drei



Festlegung



Jahre



und



der



ist



bei



Laufzeit der



der



letzten



Ausschreibungsperiode auf vier Jahre im Hinblick auf die erforderliche Refinanzierung der Premium-Rechte



im



Markt



angehoben



worden.



Schließlich



ist



ein



bestimmtes



Ausschreibungsverfahren Gegenstand des Vermarktungsmodells.



II. Das Vermarktungsmodell für die Rechteverwertung ab 2017/2018 (10)



Das konkrete Vermarktungsmodell für die Rechtverwertung ab der Saison 2017/2018 ist in seiner wesentlichen Struktur Gegenstand der Verpflichtungszusagen, die die DFL und der Ligaverband auf die Mitteilung der nach vorläufiger Beurteilung bestehenden Bedenken nach § 32 b GWB vom 5. Januar 2016 angeboten haben (die Verpflichtungszusagen sind im Wortlaut aus dem Anhang zu diesem Beschluss ersichtlich).



(11)



Die wesentlichen Elemente des Vermarktungsmodells, auf die sich die angebotenen Verpflichtungszusagen beziehen, sind die zukünftige Gestaltung des Spielplans der Bundesliga und der 2. Bundesliga, die wesentlichen Rechtepakete, wie sie Gegenstand der kommenden Ausschreibung sein sollen, das Ausschreibungsverfahren bis zur



4



Vgl. DFL, Bundesligareport 2015, S. 26, http://s.bundesliga.de/assets/doc/510000/501988_original.pdf.
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Vergabe der Rechtepakete sowie bestimmte Dokumentationspflichten gegenüber dem Bundeskartellamt. Die Rechte sollen auch nach dem neuen Vermarktungsmodell weiterhin für die 4 Spielzeiten von 2017/18 bis einschließlich 2021/22 vergeben werden. 1. Gestaltung des Spielplans der Bundesliga und der 2. Bundesliga (ZIff. 2 der Verpflichtungszusagen) (12)



Der derzeit praktizierte Spielplan der Bundesliga und der 2. Bundesliga soll im Wesentlichen beibehalten werden. Die Spiele eines Spieltages der Bundesliga finden danach



im



Regelfall



am



Freitagabend, Samstagnachmittag



und



-abend



sowie



Sonntagnachmittag statt. Der Samstag soll dabei weiterhin einen Kernspieltag bilden, an dem die meisten Spiele der Bundesliga stattfinden. Als wesentliche Neuerung ist zur Entlastung der an der Europa-League teilnehmenden Clubs vorgesehen, 5 Spiele der Bundesliga vom Samstagnachmittag auf den Sonntagnachmittag und weitere 5 Spiele vom



Samstagnachmittag



auf



den



Montagabend



um



20:30



Uhr



zu



verlegen



(„Entlastungsspiele“). Das regulär für den Montagabend um 20:30 Uhr vorgesehene Spiel der 2. Bundesliga soll an diesen fünf Spieltagen auf Samstag um 13:00 Uhr verlegt werden. 2. Pakete für die Live-Berichterstattung (Ziff. 3.3 der Verpflichtungszusagen) (13)



Für die Live-Berichterstattung über die Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga gibt es 8 bzw. 9 Rechtepakete, von denen 4 bzw. 5 Pakete nur für Pay-Geschäftsmodelle vorgesehen sind, die übrigen alternativ in Free- oder Pay-Modellen verwertet werden können.



(14)



Die Rechte zur Live-Übertragung der Spiele der Bundesliga sind im Wesentlichen in 5 bzw. 6 verschiedenen weitgehend exklusiven Paketen enthalten, die jeweils zwischen 30 und 176 Spiele der insgesamt 306 Spiele der Bundesliga umfassen. Hervorzuheben ist, dass das Vermarktungsmodell hier nunmehr ein Alleinerwerbsverbot (No-Single-BuyerRule) vorsieht, das sich auf die Pakete für die Verwertung der Spiele der Bundesliga bezieht. Zu diesem Zweck sieht das Modell die Pakete A bis E vor sowie das plattformexklusive



OTT-Paket,



das



nur



dann



in



der



vorgesehenen



Reservationspreisauktion ausgeschrieben werden soll, wenn die zuvor durchgeführte Vorbehaltspreisauktion zu einem Alleinerwerb der Pakete A bis E durch einen Bieter führen



5



würde



(Ziff.



3.3.9



der



Verpflichtungszusagen).5



Zum Auktionsdesign s. noch unten 3.
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Ein



Alleinerwerb



ist



ausgeschlossen, wenn eines der Pakete A bis E oder das OTT-Paket an einen weiteren Bieter vergeben wird. Ein Alleinerwerber der Pakete A bis E ist von der Vergabe des OTTPakets ausgeschlossen. (15)



Alle Live-Pakete sollen grundsätzlich technologieneutral ausgeschrieben werden und die Auswertung über alle möglichen Verbreitungswege (insb. Satellit, Terrestrik, Kabel, IPTV, WebTV und MobileTV) zulassen. Soweit es zu dem genannten OTT-Paket kommen sollte, ist die Technologieneutralität jedoch für dieses und für die Pakete C und E eingeschränkt.



(16)



Hervorzuheben ist weiterhin, dass die Pakete A bis E sowie das bedingte OTT-Paket jeweils (nicht- bzw. co-exklusiv) das Recht zu einer zusammenfassenden zeitversetzten linearen Highlight-Berichterstattung nicht nur über die in dem jeweiligen Rechtepaket enthaltenen, sondern auch über alle weiteren Bundesliga-Spiele eines Spieltages unmittelbar nach Abpfiff sowie weitere Möglichkeiten der Highlight-Berichterstattung enthalten. Dies soll dem Erwerber auch nur eines der Live-Rechtepakete A bis E oder des OTT-Pakets eine „Sendestrecke“ über den ganzen Spieltag in Form einer Kombination von Live- und zusammenfassender Highlight-Berichterstattung ermöglichen. Darüber hinaus beinhalten die Pakete A bis E (mit Ausnahme von Paket C) sowie das bedingte OTT-Paket auch die Möglichkeit zu so genannten In-Match-Clips für die von dem jeweiligen Paket umfassten Live-Spiele.



(17)



Im Einzelnen sind die Pakete wie folgt strukturiert: Paket A:



30 Spiele der Bundesliga am Freitagabend, die 10 Entlastungsspiele, die am Sonntagnachmittag und Montagabend stattfinden sollen, sowie die Relegationsspiele zwischen Clubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga, die Relegationsspiele zwischen Clubs der 2. Bundesliga und der 3. Liga, sowie das Spiel um den Supercup exklusiv (mit Ausnahme der auch in Paket H enthaltenen Spiele) live und in voller Länge (nur Pay, 45 Spiele) sowie coexklusiv die beschriebene Highlight-Berichterstattung.



Paket B:



172 Spiele der Bundesliga am Samstagnachmittag und weitere in Englischen Wochen stattfindende Spiele exklusiv ausschnittsweise im Rahmen einer Live-Konferenz (nur Pay), sowie co-exklusiv die beschriebene Highlight-Berichterstattung.



Paket C:



176 Spiele der Bundesliga am Samstagnachmittag und alle in Englischen Wochen stattfindende Spiele exklusiv (beschränkt durch Paket B) live und - 8 - 



in voller Länge als singuläres Angebot/Sendung (nur Pay) sowie coexklusiv die beschriebene Highlight-Berichterstattung Paket D:



30 Spiele der Bundesliga am Samstagabend exklusiv live und in voller Länge (alternativ Free oder Pay) sowie co-exklusiv die beschriebene Highlight-Berichterstattung. Jeder Club kann bis zu achtmal pro Saison für diesen Termin ausgewählt werden.



Paket E:



60 Spiele der Bundesliga am Sonntag exklusiv live und in voller Länge (alternativ Free oder Pay) sowie co-exklusiv die beschriebene HighlightBerichterstattung.



Paket F:



281 Spiele der 2. Bundesliga (sämtliche Freitags-, Samstags- und Sonntags-Spiele) exklusiv live und in voller Länge sowie ausschnittsweise im Rahmen einer Live-Konferenz (nur Pay)



Paket G:



25 Spiele der 2. Bundesliga am Montag live und in voller Länge (alternativ Free oder Pay)



Paket H:



6 Spiele live und in voller Länge (nur Free) jeweils co-exklusiv mit Paket A das Saisoneröffnungsspiel der Bundesliga, ein Spiel zum Vorrundenabschluss am 17. Spieltag der Bundesliga, das Rückrundeneröffnungsspiel der Bundesliga, die beiden Relegationsspiele zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga sowie das Spiel um den SuperCup.



OTT-Paket:



102 Spiele der Bundesliga (je ein Spiel am Samstagnachmittag sowie die beiden Spiele am Sonntag) plattformexklusiv live und in voller Länge für die Verbreitungswege WebTV und Mobile TV (nur Pay) mit vorrangigem Auswahlrecht für das Spiel am Samstagnachmittag. Darüber hinaus enthält das OTT-Paket – zusätzlich zu den Highlight-Rechten, die auch in den LivePaketen A bis E enthalten sind – das Recht zur zusammenfassenden zeitversetzten Highlight-Berichterstattung über die anderen nicht vom OTTPaket umfassten Spiele des Spieltags der Bundesliga unmittelbar nach Abpfiff in einer Länge von ca. 4 bis 12 Minuten pro Spiel als Pay-Angebot auf Abruf. Bei Vergabe des OTT-Pakets sind die Rechtepakete C und E auf Satellit, Terrestrik und Kabel/IPTV beschränkt. Das OTT-Paket wird nur dann ausgeschrieben, wenn nach der Vorbehaltspreisauktion ein Erwerb der Pakete A bis E durch einen einzigen Bieter möglich ist. Es wird nur in - 9 - 



dem Fall vergeben, dass die Pakete A bis E entweder schon in der Vorbehaltspreisauktion oder in der Reservationspreisauktion von einem einzigen Bieter erworben werden. Dieser ist von einem Erwerb des OTT-Pakets ausgeschlossen. 3. Pakete für die Highlight-Berichterstattung (Ziff. 3.4 der Verpflichtungszusagen) (18)



Für die Highlight-Berichterstattung behält das Vermarktungsmodell im Wesentlichen die bisherige Free-Highlight-Berichterstattung für die Bundesliga und die 2. Bundesliga in dem Verwertungsfenster von 18:30 bis 20:15 Uhr (die bisherige „Sportschau“) bei. Bei den



verschiedenen



Highlight-Paketen



soll



keine



Unterscheidung



zwischen



den



verschiedenen Verbreitungswegen vorgenommen werden (Technologieneutralität). Ein ursprünglich von Ligaverband und DFL vorgesehenes Alternativszenario ist – anders als noch in der vorangegangenen Ausschreibung – nicht mehr Gegenstand des endgültigen Vermarktungsmodells. (19)



Es gibt 8 Pakete für die Erst-, Zweit- und Dritt-Highlight-Verwertung der Freitag-, Samstag-, Sonntag- und Montagspiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga. 6 FreeHighlight-Rechtepakete (Pakete I bis N) sind mit verschiedenen fest vorgegebenen Verwertungsfenstern vorgesehen, die ausschließlich eine Free-Verwertung in linearer Form erlauben, sowie 2 Highlight-Rechtepakete für Highlight-Clips von einer Dauer von 90 Sekunden bis ca. 6 Minuten auf Abruf ab 40 Minuten nach Abpfiff (Paket O1 für die Pay-Verwertung) bzw. ab Montag 0:00 Uhr bzw. für Spiele, die am Montag stattfinden, ab Dienstag 0:00 Uhr (Paket O2 für die Free- oder Pay-Verwertung).



(20)



Neben den einzelnen Geboten auf die Pakete O1 und O2 soll auch ein Bündelgebot auf beide Pakete möglich sein, um einen zusammenhängenden Erwerb dieser beiden Pakete zu ermöglichen. DFL und Ligaverband werden allen Erwerbern der Rechtepakete zudem redaktionelle Nebenrechte (insbesondere in Form des Rechts zum Führen von Interviews im Stadion) in einer Art und einem Umfang einräumen, der ihnen eine angemessene journalistisch-redaktionelle



Berichterstattung



ermöglichen



soll



(ZIff.



3.5



der



Verpflichtungszusagen). Im Einzelnen sind die Pakete wie folgt strukturiert: Paket I:



Recht zur erstmaligen Highlight-Berichterstattung im Free-TV über die Spiele der Bundesliga am Freitagabend und Samstagnachmittag sowie die Spiele der 2. Bundesliga am Samstag. Der Auswertungszeitraum ist jeweils samstags 18:30 - 20:15 Uhr.
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Paket J:



Recht zur Zweitverwertung in Form der Highlight-Berichterstattung im FreeTV über die am Freitag und Samstagnachmittag ausgetragenen Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga sowie zur Erstverwertung des am Samstag um 18:30 Uhr ausgetragenen Spiels der Bundesliga mit einem Auswertungszeitraum jeweils samstags 21:45 - 24:00 Uhr.



Paket K:



Recht zur Zweitverwertung des Spiels am Samstag um 18.30 Uhr sowie zur Drittverwertung aller weiteren am Freitag und Samstag ausgetragenen Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga. Der Auswertungszeitraum ist jeweils sonntags 06:00 - 15:00 Uhr.



Paket L:



Recht zur erstmaligen Highlight-Berichterstattung im Free-TV über die Spiele der 2. Bundesliga am Freitagabend. Der Auswertungszeitraum für diese Spiele ist jeweils freitags 22:30 - 24:00 Uhr. Von diesem Paket wird zudem das Recht zur erstmaligen Highlight-Berichterstattung im Free-TV über sämtliche Sonntags-Spiele der 2. Bundesliga umfasst sein. Der Auswertungszeitraum für diese Spiele ist jeweils sonntags 19:30-21:15 Uhr.



Paket M:



Recht zur erstmaligen Highlight-Berichterstattung im Free-TV über sämtliche Spiele der Bundesliga vom Sonntag mit einem Auswertungszeitraum sonntags 21:15 - 23:00 Uhr.



Paket N:



Recht zur zusammenfassenden Highlight-Berichterstattung über alle Spiele eines Spieltages der Bundesliga und der 2. Bundesliga (außer in Englischen Wochen), einschließlich der Free-TV-Verwertung der MontagsSpiele der Bundesliga. Auswertungszeitraum ist jeweils montags 22:15 24:00 Uhr.



Paket O1:



Recht zur zusammenfassenden Highlight-Berichterstattung in Form von Highlight-Clips auf Abruf über alle Spiele eines Spieltages der Bundesliga und der 2. Bundesliga, einschließlich der Montags-Spiele der Bundesliga (nur Pay). Auswertungszeitraum ist jeweils ab 40 Minuten nach Abpfiff eines Spiels.



Paket O2:



Recht zur zusammenfassenden Highlight-Berichterstattung in Form von Highlight-Clips auf Abruf über alle Spiele eines Spieltages der Bundesliga und der 2. Bundesliga, einschließlich der Montags-Spiele der Bundesliga
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(Free oder Pay). Auswertungszeitraum ist jeweils ab Montag bzw. für Montagsspiele Dienstags ab 0:00 Uhr. Paket O1+2:



Dieses Paket fasst die Verwertungsrechte aus den Rechtepaketen O1 und O2 zusammen und ermöglicht durch Abgabe von Angeboten (auch) nur für das Paket O1+2 einen zusammenhängenden Erwerb der von den Rechtepaketen O1 und O2 umfassten Verwertungsrechte.



4. Ausschreibungsverfahren (Ziff. 4-7 der Verpflichtungszusagen) (21)



Die Vergabe der Rechte soll wie bisher in einem Auktionsverfahren erfolgen. Die Bildung von Bietergemeinschaften (ZIff. 4.3) sowie die Erteilung von Sublizenzen (Ziff. 3.8) sollen im Rahmen des kartellrechtlich Zulässigen möglich sein. Anders als noch bei der letzten Ausschreibung im Jahre 2012 soll jedes der Live-Pakete separat vergeben werden. Bündelgebote über mehrere Pakete oder bedingte Gebote sollen mit Ausnahme des Pakets O1+2 nicht mehr zugelassen sein.



(22)



Im Wesentlichen soll wie bisher eine verdeckte Auktion durchgeführt werden, die drei Phasen mit verschiedenen Auswahlkriterien durchläuft. 



Die erste Phase besteht aus einem Zulassungsverfahren, das eine grobe Vorauswahl bezüglich Solvenz, Reichweite, Erfahrung und Geschäftsmodell treffen soll (Ziff. 4.3 der Verpflichtungszusagen).







Die zweite Phase beinhaltet die erste Runde der Auktion in Form einer Vorbehaltspreisauktion (Ziff. 5.1 der Verpflichtungszusagen). Zu diesem Zweck bestimmen Ligaverband und DFL einen verdeckten Vorbehaltspreis für jedes Paket. Im Rahmen der Vorbehaltspreisauktion soll für jedes der Rechtepakete A bis H jeweils separat und nacheinander eine Auktionsrunde durchgeführt werden („sequentielles Auktionsdesign“, Ziff. 5.1.2 der Verpflichtungszusagen). Sofern ein Angebot den Vorbehaltspreis erreicht oder überschreitet und gleichzeitig kein anderes Angebot vorliegt oder das zweithöchste Angebot um mehr als 20 Prozent geringer ist als das höchste Angebot, soll das höchste Angebot bereits in der Vorbehaltspreisauktion den Zuschlag erhalten (Ziff. 5.1.4 der Verpflichtungszusagen).







Für die Pakete, die nicht bereits in der Vorbehaltspreisauktion den Zuschlag erhalten haben, sowie für den Fall, dass die Pakete A bis E bereits in der Vorbehaltspreisauktion an einen Alleinerwerber vergeben wurden, wird die dritte Phase bzw. die zweite Auktionsrunde in Form einer Reservationspreisauktion durchgeführt (Ziff. 5.1.2/Ziff. 5.2 der Verpflichtungszusagen). Zu diesem Zweck legen Ligaver- 12 - 



band und DFL einen verdeckten Reservationspreis fest für die im Rahmen der Vorbehaltspreisauktion noch nicht vergebenen Pakete und gegebenenfalls für das bedingte OTT-Paket fest. Anders als in der Vorbehaltspreisauktion können die Bieter im Rahmen der Reservationspreisauktion ihre Gebote nur zeitgleich in einer einzigen Auktionsrunde abgeben („simultanes Auktionsdesign“, Ziff. 5.2.2 der Verpflichtungszusagen). 



Soweit ein Gebot den Reservationspreis des betreffenden Paketes erreicht oder überschreitet, wird das Paket vergeben. Den Zuschlag erhält das höchste Gebot, wenn das zweithöchste Gebot für das betreffende Paket mehr als 20 % geringer ist (Ziff. 6.1 der Verpflichtungszusagen). Beträgt die Differenz 20 % oder weniger steht die Entscheidung unter Berücksichtigung der in den angebotenen Verpflichtungszusagen genannten objektiven Kriterien im Ermessen des Ligaverbandes (Ziff. 6.2 der Verpflichtungszusagen). Bei diesen Kriterien handelt es sich unter anderem um Bonität, technische Reichweite, Marktanteile und Reichweite, Sendekonzept, technisches und redaktionelles Know How, Vermarktungskompetenz, Potential für ein nachhaltiges Angebot, Ermöglichung von Marktzutritten und das Interesse der Endverbraucher).







Das OTT-Paket wird der Reservationspreisauktion dann hinzugefügt, wenn entweder die Vorbehaltspreisauktion bereits zu einem Alleinerwerb der Pakete A bis E durch einen Bieter führen würde oder ein Alleinerwerb der Pakete A bis E in der Reservationspreisauktion zumindest noch möglich wäre. Ein Alleinerwerber der Pakete A bis E ist von der Vergabe des OTT-Paketes ausgeschlossen Ziff. 5.2/Ziff. 3.3.9 der Verpflichtungszusagen).







Wird der Reservationspreis nicht erreicht, behält sich die DFL für das betroffene Rechtepaket, soweit es sich um einen unwesentlichen Teil der Rechtepakete handelt, eine bilaterale Vergabe, eine neue Ausschreibung der verbliebenen Pakete mit verändertem Zuschnitt oder ein eigenes Angebot vor. Soweit es sich um ein wesentliches Paket handelt, ist in den Zusagen geregelt, dass es vom Ligaverband selbst verwertet wird (Ziff. 5.2.4 in Verbindung mit Ziff. 5.4 der Verpflichtungszusagen).
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III. Wettbewerberumfeld (23)



Die Wettbewerber- und Bieterlandschaft für Bundesligarechte ist durch eine relativ überschaubare Anzahl an heterogenen Wettbewerbern gekennzeichnet. 1. Sky Deutschland GmbH, Unterföhring



(24)



Die beigeladene Sky Deutschland GmbH ist der führende Pay-TV-Anbieter in Deutschland. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zu Sky UK Ltd. (früher: British Sky Broadcasting, BSkyB), einer mittelbaren Tochtergesellschaft des der 21st Century Fox (früher: News Corp.), deren CEO Rupert Murdoch ist.



(25)



Sky Deutschland betreibt hauptsächlich noch ein traditionelles lineares (also einem bestimmten Programmschema folgendes) Rundfunk- („Broadcast“-) Geschäftsmodell mit Schwerpunkt auf den traditionellen Verbreitungswegen Kabel und Satellit. […] hat Sky in jüngerer Zeit ihr Produktangebot über das offene Internet ausgeweitet. Sky bestückt ihre sog. Pay-TV-Programmplattform, auf der sie verschiedene Kanäle und Programme bündelt und in bestimmten Programm- und Kanalbündeln an den Endverbraucher vermarktet, mit eigenen und eingekauften Fremd-Kanälen. Insgesamt vertreibt sie 5 verschiedene lineare Pay-TV Pakete. Darunter finden sich zwei Basispakete: Sky Starter und Sky Welt (seit dem 1. November 2015: Sky Entertainment6) und drei PremiumPakete: Sky Bundesliga, Sky Sport und Sky Cinema. Gegenstand des Sky Cinema Paketes sind hauptsächlich Kinofilme. Das Sky Bundesliga Paket hat demgegenüber einen Fokus auf die Live-Berichterstattung ausschließlich über die Bundesliga und die 2. Bundesliga. Gegenstand des Sky Sport Paketes ist wiederum mit einem Fokus auf die Live-Berichterstattung ein Bündel von Premium-Sportinhalten. Darunter finden sich aktuell die Champions League, die Europa League, der DFB Pokal sowie weiterer zum Teil exklusiver internationaler Live-Sport (Formel 1, Golf, Handball, Beach-Volleyball). Bei Zubuchung der High-Definition-(HD-)Option sind im Rahmen des Sky Bundesliga Paketes und des Sky Sport Paketes auch die Pay-TV-Sport-Spartenkanäle Eurosport 2 HD, Sport1+ HD und SPORT1 US HD enthalten, für die Sky nicht-exklusive Rechte erworben hat. Die Premium-Pakete lassen sich nur in Kombination mit einem der Basispakete buchen, d.h. sie werden von Sky nicht unabhängig von einem der Basispakete angeboten. […].



6



Sky Entertainment hat gegenüber Sky Welt eine deutliche inhaltliche Aufwertung erfahren. Unter anderem mit der exklusiven Aufnahme des Senders Sky Atlantic in das Bündel (zuvor bei Sky Cinema) […]. Dadurch unterscheidet es sich auch von den Basic-Pay-Angeboten zum Beispiel der Kabelnetzbetreiber, die kaum exklusive Inhalte beinhalten.
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(26)



Hauptattraktion des Programmangebotes von Sky sind nach eigenen Angaben die LiveÜbertragungen der Spiele der deutschen Bundesliga und der 2. Bundesliga7, einschließlich einer umfassenden Highlight-Berichterstattung direkt nach dem Abpfiff sowie in Form einer ununterbrochenen Sky Sport News-Sendung (Sky Sport News HD), die in Schleifen Highlights der Bundesliga wiederholt zeigt.



(27)



Um das Angebot von Sky auf einem Fernsehgerät (einschließlich der internetfähigen SmartTVs) sehen zu können, war bisher grundsätzlich ein Abonnement mit einer Laufzeit von zunächst mindestens 2 Jahren zu buchen. Sky weist darauf hin, dass die Mindestlaufzeit inzwischen nur noch 12 Monate betrage8. […] Bei Abschluss eines Abonnements



mit



Bundesliga-Paket



erhält



der



Kunde



auch



Zugang



zu



den



Ausstrahlungen der Spiele über das offene Internet im Wege einer webbasierten Anwendung namens „Sky Go“. Mit dieser Anwendung kann der Kunde auch auf ausgewählten mobilen Endgeräten oder auf dem Desktop-Computer Bundesliga schauen. Darüber hinaus erhält der Abonnent über Sky Go Zugang zum Archiv, aus dem Inhalte auf Abruf bereitstehen. (28)



Seit kurzem bietet Sky über die (Sky Go sehr ähnliche) Anwendung „Sky Online“ für 14,99 € ein sog. Tagesticket für Sport Events an, mit dem man ein Bündel an verschiedenen Sport Events buchen kann. Dazu gehören auch alle Spiele der Bundesliga eines einzelnen ganzen Spieltags. Dieses Tagesticket kann nur in Verbindung mit entweder dem Sky Entertain Monatsticket (zusätzlich 9,99 €) oder einem Sky Cinema Monatsticket (zusätzlich 14,99 €) zusammen gebucht werden. Um die Sky Online-Inhalte auf das Fernsehgerät zu übertragen, kann eine spezielle Box, die Sky Online TV Box, erforderlich werden, für die 19,99 € zu zahlen sind.



(29)



[…] 2. Deutsche Telekom AG, Bonn



(30)



Die beigeladene Deutsche Telekom AG (im Folgenden: DTAG) hat in der Vergangenheit mehrfach substantielle Bundesliga-Rechte erworben und diese in ihrem Angebot „Liga



7



8



Im Geschäftsbericht der Sky Deutschland AG heißt es: „Die Hauptattraktion des Programmangebots von Sky sind die Live-Übertragungen der Spiele der deutschen Bundesliga und der 2. Bundesliga. Des Weiteren besitzt Sky Lizenzen, die zum Teil exklusiv sind, für andere wichtige Sportveranstaltungen sowie für Filme, Fernsehserien und Sendungen, die auch in HD ausgestrahlt werden.“, Geschäftsbericht Rumpfgeschäftsjahr 2014, S. 74. […].
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Total“ vermarktet. Bei der letzten Ausschreibung hat die DTAG im Ergebnis keine Rechte erwerben können. (31)



Die



DTAG



betreibt



insbesondere



über



ihre



(geschlossene)



IP-Plattform



die



Programmplattform „Telekom MagentaZuhause Entertain“ (früher: T-Home Entertain). Das Produkt ist ein Bündel aus einem schnellen DSL-Anschluss, IPTV, Video-on-Demand und Internetradio. Das IPTV-Angebot besteht aus einer Kombination von freiempfänglichen



Sendern



(also



nach



Freischaltung



des



DSL-Anschlusses



ohne



zusätzliches programmbezogenes Entgelt nutzbare Angebote) jeweils in SD (Standard Definition) und HD (High Definition) und Pay-TV-Angeboten wiederum jeweils in SD und HD, für die ein zusätzliches programmbezogenes Entgelt zu zahlen ist. Es gibt verschiedene Pay-TV-Bündel bestehend aus den TV-Paketen Kinder, Film, Doku, Sport, Livestyle und Lounge sowie aus dem Paket „Big TV“, das sämtliche Genres umfasst. Hiervon getrennt werden auf der Plattform auch die Sky Pakete „Sky Welt“, „Sky Fußball Bundesliga“, „Sky Sport“ und „Sky-Film“ jeweils in SD oder mit HD-Option angeboten. (32)



Die DTAG bietet ein Entertain-Paket auch über die vom Satellitenbetreiber SES Astra S.A.



betriebene



Satellitenprogrammplattform



„HD-+“



an,



über



die



gegen



ein



Freischaltentgelt verschlüsselte HD-Free-TV-Programme ausgestrahlt werden. Die PayTV-Angebote der DTAG sind nicht über diese Plattform erhältlich. 3. Axel Springer SE & Co. KG aA, Berlin (33)



Die ebenfalls beigeladene Axel Springer SE & Co. KG aA hat bei der letzten Ausschreibung das Paket der Highlight-Clips für WebTV und Mobile für die Free- und Pay-Verwertung erworben und vertreibt dieses im Rahmen des digitalen Angebots Bild.de und Bild-Plus.de. Bei Bild.de handelt es sich um ein Nachrichtenportal im offenen Internet im Stile der Bild-Zeitung. Das Portal teilt sich auf in das frei zugängliche, werbefinanzierte Portal Bild.de und das entgeltliche Angebot Bild-Plus.de. Die Inhalte sind eine Mischung aus Text und Videos, zu denen auch die Highlight-Clips der Bundesliga gehören. Diese werden für jedes einzelne Spiel in nicht unerheblichem Umfang im frei zugänglichen Teil des Portals auf Abruf bereitgestellt, teilweise aber auch ausschließlich bei Bild-Plus.de. Bild-Plus.de kostet im 1. Monat 0,99 €, danach monatlich 4,99 € und umfasst alle Bundesliga-Videos. 4. Discovery Communications Deutschland GmbH



(34)



Als potentieller Wettbewerber für Bundesliga-Rechte gilt die beigeladene Discovery Communications Deutschland GmbH, München, das zu der US-amerikanischen
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Discovery Gruppe unter dem CEO John Malone gehört. Das Unternehmen betreibt in Deutschland private Free- und Pay-TV-Sender, zu denen auch Eurosport gehört. Eurosport



ist



ein



auf



Sportberichterstattung



spezialisierter



Anbieter



von



Fernsehspartenprogrammen. Eurosport 1 und 2 sind in Deutschland anders als in allen anderen Ländern bisher als Free-TV-Sender betrieben worden. Seit Oktober 2015 ist Eurosport 2 im Kabelnetz nur noch als Pay-TV-Sender erhältlich. Discovery ist über Liberty Global, dessen CEO ebenfalls John Malone ist, mit dem Kabelnetzbetreiber Unitymedia personell verflochten. 5. Kabelnetzbetreiber (35)



Die großen beigeladenen Betreiber der Kabelnetze in Deutschland, Unitymedia GmbH und Vodafone Kabel Deutschland GmbH (KDG), unterhalten jeweils eine Pay-TVPlattform, die bislang ausschließlich mit vorgefertigten Kanälen bestückt werden. Die infrastrukturbezogenen Pay-TV-Anbieter bieten ihren Kunden daher gegenwärtig in der Regel nur ein Basic-Pay-TV-Angebot an. In ihren Programmbouquets finden sich neben einer Vielzahl von Spartensendern auch spezifisch sportbezogene Pay-TV-Spartensender wie Eurosport 2 HD, Sport1+ HD, SPORT1 US HD oder sportdigital9. Diese sportbezogenen



Pay-TV-Spartensender



bedienen



in



der



Regel



relativ



spezielle



Zielgruppen und bieten keine massenattraktiven Premium-Sportinhalte an. Diese Sender werden im Pay-TV-Bereich bislang nur im Rahmen eines größeren Programmbündels und weder einzeln noch im Rahmen eines sportbezogenen Bouquets vermarktet.10 (36)



Die genannten Kabel- und Breitbandnetzbetreiber speisen darüber hinaus gegenwärtig die Sky-Produkte in ihre Infrastruktur ein, so dass Sky sein Premium-Pay-TV-Angebot – gegebenen Falles neben einem eigenen Basic-Pay-TV-Angebot der Infrastrukturbetreiber – direkt an die an das betreffende Netz angeschlossenen Endverbraucher vertreiben kann.



9



Weitere Pay-TV-Sportspartensender sind Extreme Sports Channel und Motors TV.



10



Einen singulären Sonderfall stellt der Sender sportdigital dar. Bei den infrastrukturbezogenen Pay-TV-Anbietern findet sich zwar auch dieser Sender in großen Programmbündeln wieder. Anders verhält es sich, was die Satellitenverbreitung und die Nutzung der Satellitenplattform von Sky angeht. Dort ist sportdigital […] isoliert, d.h. außerhalb eines Paketangebotes von Sky erhältlich. […]
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6. OTT-Anbieter (37)



Eine noch relativ neue Entwicklung sind so genannte OTT-Angebote, die nicht die klassischen Rundfunkverbreitungswege nutzen, sondern „over-the-top“ (OTT) über das offene Internet verbreitet werden. Das aktuell verfügbare OTT-Angebot bezieht sich bislang ganz überwiegend auf Video-on-Demand aus dem fiktionalen Bereich (Serien und Filme). Anbieter solcher Video-on-Demand-Angebote sind etwa Maxdome, Watchever, Netflix, Amazon, Google oder Apple.



(38)



Aus dem OTT-Sportbereich gilt insbesondere der Anbieter Perform Deutschland als potentieller Bieter für Bundesliga-Rechte. Das Unternehmen unterhält verschiedene Internet-Sportportale einschließlich spox.com und hat kürzlich die Premier-League Rechte für Deutschland, Österreich und Liechtenstein ab 2016/17 erworben. Die Perform Group will die Premier-League-Spiele live auf einer neuen Internet-TV-Plattform für Sport übertragen, die 2016 starten soll. Zum Rechteportfolio für das Angebot zählen auch die spanische La Liga, die italienische Serie A, die französische Ligue 1, die US-Ligen NBA und NFL.



(39)



Zu dem weiteren Kreis von potentiellen Wettbewerbern werden schließlich auch Amazon, Google sowie Yahoo gezählt. 7. Öffentlich-Rechtliche Rundfunkanstalten ARD, ZDF



(40)



Zum Bieterumfeld für Free-Rechte gehören seit jeher die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der ARD (beigeladen über den Bayrischen Rundfunk) sowie das ZDF, die auch gegenwärtig im Besitz von Erst-, Zweit- und Drittverwertungsrechten sind. Die ARD



hat



insbesondere



das



wichtigste



Rechtepaket



für



die



Free-TV-



Highlightberichterstattung erworben und strahlt auf dieser Grundlage die traditionelle Sportschau mit durchschnittlich stabil 5 Mio. Zuschauern aus. Ferner wird gegenwärtig unter anderem das Eröffnungsspiel der Bundesliga und ein Auswertungszeitraum am Sonntag abend mit den Sendungen Sport im Dritten von der ARD verwertet. (41)



Das ZDF ist im Besitz der Free-TV-Highlight-Zweitverwertungsrechte am Samstag abend für die ebenfalls traditionelle Sportsendung Aktuelles Sportstudio. 8. Private Free-TV-Anbieter Sport1, RTL und P7S1



(42)



Ein aktueller Anbieter von Bundesliga-Sport im Free-TV ist die beigeladene Sport1 GmbH (Hattrick – Die 2. Bundesliga und 2. Bundesliga-Montagsspiel Hattrick live). Das Unternehmen gehört zur Constantin Media AG und betreibt neben den Free-TV-Sendern Sport1 und Sport1 HD auch die Pay-TV-Kanäle Sport1+ (in SD und HD) und Sport1 US, - 18 -



das Onlineportal Sport1.de, den Youtube-Videokanal Sport1, die Online-Gaming-Plattform Sport1games.de sowie die Online-Radiosendung Sport1.fm. Ende 2012 kündigte die ebenfalls beigeladene Sky an, 25,1 % der Sport1 GmbH zu übernehmen. Im weiteren Verlauf erklärte die Sport1 GmbH den Rücktritt von dem Kaufvertrag, so dass das Vorhaben nicht vollzogen wurde und beide Unternehmen nach wie vor voneinander unabhängig sind. (43)



Als Bieter im Bereich des Free-TV kommen potentiell auch RTL und ProSiebenSat.1 in Betracht, die in der letzten Ausschreibung nicht in Erscheinung getreten sind, jedoch vor längerer Zeit die Erstverwertung der Free-TV-Highlight-Berichterstattung angeboten haben („Anpfiff“, „ran“). ProSiebenSat.1 gehört zu einer der beiden großen deutschen Privatsendergruppen.



In



Deutschland



veranstaltet



sie



die



werbefinanzierten



Fernsehprogramme Pro7, Sat.1, Kabel 1 und Sixx. sowie die Pay-TV Programme Sat.1 Comedy und kabel eins classics. Letztere werden über die Pay-TV-Pakete von Kabelnetzbetreibern vermarktet. Ferner ist das Unternehmen in den Bereichen Online und neue Medien tätig. Insbesondere kontrolliert sie die Video-on-Demand-Plattform Maxdome. Die ProSiebenSat.1 Media AG hat darüber hinaus Aktivitäten im Bereich der Produktion von TV-Inhalten. (44)



RTL gehört zum Medienkonzern Bertelsmann. Der Teilkonzern RTL, dem sie angehört, ist neben der ProSiebenSat.1 Media AG die zweite große private TV-Sendergruppe in Deutschland. Zu ihrem Senderportfolio gehören die werbefinanzierten TV-Sender RTL, Vox, n-tv und SuperRTL. Sie ist auch zu knapp 36% an dem Sender RTL II beteiligt. Im Bereich des Pay-TV veranstaltet die RTL Deutschland GmbH die Sender RTL Crime, Passion und RTL Living, die ebenfalls von Kabelnetzbetreibern im Rahmen von Pay-TVPaketen und teilweise auch von Sky Deutschland vertrieben werden. Das Unternehmen ist außerdem im Bereich Online und neue Medien mit eigenen Video-on-DemandAngeboten seiner Sender sowie in der Produktion audiovisueller Inhalte aktiv. 9. FC Bayern München



(45)



Schließlich ist die beigeladene FC Bayern München AG als Vereinswettbewerber zu nennen. Der FC Bayern München ist Mitglied des beteiligten Ligaverbands betreibt einen eigenen Vereinskanal und ist – parallel zu den zentral vermarkteten Rechten – an einer über den status quo hinausgehenden Eigenvermarktung der Heim- und Auswärtsspiele interessiert. Der Club verfolgt dabei u.a. die Möglichkeit von Pay-Per-View-Angeboten der Spiele sowie von zusätzlichen Vermarktungsmöglichkeiten wie einer Halbzeitshow oder von In-Match-Clips.
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IV. Situation in anderen Europäischen Ligen (46)



Das Thema der Zentralvermarktung von Fußball-Fernsehrechten und die hiervon ausgehenden Wettbewerbsimplikationen sind bei allen anderen Europäischen Top-Ligen virulent und nach wie vor in Diskussion. Es ist in Europa im Detail zu unterschiedlichen und teilweise gesetzlichen Regelungen gekommen, die die Praxis der Kommission zur Zentralvermarktung umsetzen sollen. Hierbei sind vor allem die Premier League Entscheidung aus dem Jahr 200611 sowie die Entscheidung der Kommission zur Zentralvermarktung der Bundesliga aus dem Jahr 200512 bedeutsam.



(47)



In



der



Premier



League-Entscheidung



waren



dabei



für



die



Beurteilung



der



Zentralvermarktung auf den relevanten englischen Märkten insbesondere folgende Grundsätze maßgeblich: 



Es findet ein transparentes und diskriminierungsfreies Vergabeverfahren statt.







Die Rechte werden aufgeteilt in einzelnen „Paketen“ nach verschiedenen Verwertungsformen vertrieben.







Es darf nicht ein einzelner Bieter alle Live-Übertragungsrechte erwerben. (Alleinerwerbsverbot – sog. „No-Single-Buyer-Rule“).







Es dürfen nicht ausschließlich Pay-TV-Anbieter zum Zuge kommen, es müssen auch Anbieter frei empfangbarer Programme berücksichtigt werden.







Die einzelnen Vereine behalten einen Teil der Rechte (vor allem im Bereich der neuen Medien), den sie selbst nutzen oder vermarkten dürfen.







Die Laufzeiten der Verträge mit den Erwerbern sind nicht länger als drei Spielzeiten.



(48)



Zuvor hat die Kommission das damalige Vermarktungsmodell für die Bundesliga geprüft und nach Verbesserungen in Form von Verpflichtungszusagen erstmals auf der Grundlage des Art. 9 VO 1/2003 im Jahr 2005 für verbindlich erklärt. Die Entscheidung zielte vor allem auf die möglichen Vorteile der Zentralvermarktung für die Neuen Medien in den relevanten deutschen Märkten. Folgende Grundsätze waren hier insbesondere maßgeblich:



11



Kommission, Entscheidung vom 22. März 2006 – COMP/38.173 — Gemeinsame Vermarktung von Medienrechten der FA Premier League.



12



Kommission, Entscheidung vom 19. Januar 2005 – COMP/37.14 — DFB – Gemeinsame Vermarktung der Medienrechte.
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Die Rechte werden in mehreren verschiedenen Paketen entlang der Infrastrukturen Kabel, Satellit und Neue Medien einschließlich Mobilfunk für Live- und Highlight-Berichterstattung im Free- und Pay-TV angeboten.







Die Rechte werden in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verwertungsverfahren vergeben.







Die Laufzeit der Verwertungsverträge beträgt nicht länger als drei Jahre.







Der Ligaverband stellt im Internet mindestens 90 Minuten Live-Berichterstattung jedes Spiels, z.B. in Form eines Konferenzkanals, bereit. Von jedem Spiel werden dabei insgesamt mindestens 5 Minuten gezeigt, in denen die wichtigsten Szenen vorkommen.



(49)



Hervorzuheben sind die Regelungen zur Vermarktung der bedeutsamen nationalen Fußball-Ligen in England, Italien, Spanien und Frankreich, die auf der Grundlage dieser Entscheidungen entstanden sind. 1. England



(50)



Die Football Association Premier League (FAPL) hat auf die Vorgaben der Kommission im Jahr 2006 entsprechende Verpflichtungszusagen abgegeben, die insbesondere ein Alleinerwerbsverbot („No-Single-Buyer-Rule“) vorsehen. Dieses hatte zum Inhalt, dass 6 Live-Pakete ausgeschrieben werden und nicht mehr als 5 Pakete von einem einzigen Bieter erworben werden dürfen.13 England ist gekennzeichnet durch einen gut entwickelten Pay-TV-Markt, auf dem insbesondere BSkyB (jetzt Sky Ltd.) stark vertreten ist. Die erste Ausschreibung auf der Grundlage der Verpflichtungszusagen führte zum Erwerb von 4 Paketen mit damals 92 Live-Spielen durch BSkyB sowie von 2 Paketen mit insgesamt 46 Live-Spielen durch den irischen Sender Setanta Sports.



(51)



Die Ofcom hat im Jahr 2010 auf der Grundlage des Communication Act und einer umfassenden Untersuchung des Pay-TV-Marktes in UK zulasten von BSkyB eine sog. „Must-Offer“-Regelung in Form eines Großhandels-Modells („wholesale model“) auferlegt, die BSkyB verpflichtet, ihre Kanäle „Sports 1“ und „Sports 2“ Wettbewerbern anderer



13



Vgl. zur Entwicklung der Ausschreibungen der Premier League Ofcom, Summary of UK Sports Rights, 2007, S. 21http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/market_invest_paytv/annexes/annex_10.pdf.
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Verbreitungsplattformen für einen angemessenen (und regulierten) Großhandelspreis zur Verfügung zu stellen.14 (52)



Die letzte Ausschreibung der Rechte im Februar 2015 sah neben den Live-Rechten und den Free-Highlight-Rechten in einer separaten Ausschreibung technologieneutrale Pakete für sog. Near-Live-Rechte von 212 Spielen sowie internetbasierte Highlight-Clips für alle Spiele vor. Die „No-Single-Buyer-Rule“ sah vor, dass maximal 126 Spiele von einem einzigen Bieter erworben werden dürfen. Es kam im Ergebnis zur Vergabe der LiveRechte an 126 Spielen an Sky Ltd. sowie der Live-Rechte an 42 Spielen an British Telecom (BT). Die Free-TV-Highlight-Berichterstattung findet am Hauptspieltag zu einer späten Uhrzeit (frühestens 22.00 Uhr) statt. Die Rechte sind für drei Jahre vergeben worden. Der Erlös der FAPL beträgt ohne die Auslandsrechte pro Jahr rund 2,3 Mrd. €.



(53)



Im November 2015 hat die Ofcom die „Must-Offer“-Regelung nach einer erneuten Untersuchung des Pay-TV-Marktes in UK aufgehoben, u.a. weil Sky Ltd eine hinreichende Praxis für den Zugang zu Sport-Inhalten etabliert habe. Ofcom kündigte an, den Markt weiterhin intensiv zu beobachten, und behält sich vor, kurzfristig wieder regulierend einzuschreiten, falls dies noch einmal erforderlich werden sollte. 2. Italien



(54)



In Italien ist die Zentralvermarktung 2008 für die Serie A und B der Italienischen Lega Calcio mit dem „Legge Gentiloni Melandri“ gesetzlich (wieder) eingeführt worden. Das Gesetz orientiert sich ebenfalls an der Premier League-Entscheidung der Kommission. Es enthält



u.a.



ein



Plattformexklusivität



Alleinerwerbsverbot vor,



bei



der



und



sich



die



sieht



grundsätzlich



Exklusivität



zur



lediglich



eine



Förderung



des



Infrastrukturwettbewerbs nur auf einen konkreten Verbreitungsweg bezieht. Soweit die Lega Calcio eine weitergehende Exklusivität und Technologieneutralität verfolgen will, muss sie nach den gesetzlichen Regelungen mehrere wertvolle Rechtepakete zuschneiden, die jeweils eine vergleichbare Anzahl von Premium-Inhalten haben. Die Rechte werden für maximal drei Jahre vergeben.15



14



Vgl. http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/third_paytv/statement/; zu dem Zusammenhang mit der Zentralvermarktung der Rechte vgl. Huveneers, Marketing of football broadcasting rights: is competition off-side? in: Oxera Agenda January 2014, S. 4. http://www.oxera.com/Latest-Thinking/Agenda/2014/Marketing-of-football-broadcasting-rights-iscompe.aspx.



15



Vgl. die Darstellung bei Preta/Zamengo, The role of exclusivity in premium content distribution: economic efficiency and social welfare, 2014 http://www.siecon.org/online/wpcontent/uploads/2014/10/Preta-Zamengo-151.pdf.
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(55)



Dies ermöglicht dem Berlusconi-Sender Mediaset, Serie A und B-Rechte einschließlich der Spiele des ebenfalls Berlusconi gehörenden Clubs AC Mailand zu erwerben. Im Übrigen ist Sky Italia ein starker (Satelliten-)Pay-TV-Anbieter auf dem Markt. Bei der letzten Vergabe der Rechte für 2015-2018 hat Sky sich die Live-Rechte an der Ausstrahlung von 132 Spielen von 8 Teams gesichert. Die Spiele dürfen via Satellit übertragen werden. Mediaset hat ebenfalls ein auf acht Vereine begrenztes Paket erworben, das die terrestrische Ausstrahlung zusichert, darunter Meister Juventus Turin, AS Rom und AC Mailand. Zudem geht an Mediaset auch ein Paket mit zwölf Mannschaften der Serie B für eine plattformneutrale Ausstrahlung. Insgesamt erlöst die Lega Calcio ab 2015 jährlich 943 Millionen Euro.



(56)



Die Liga selbst überträgt 20 Vereine der Serie A über die eigene Internet-Plattform „LegaTV“ des Verbandes live im Wege des Streamings für 2 € pro Spiel. Das Abo für die Smartphone oder Tablet-App kostet zusätzlich 3,99 € im Monat. Sky weist darauf hin, dass das entsprechende Rechtepaket im Rahmen der Vergabe keinen Käufer fand.16 3. Spanien



(57)



Spanien hat die Zentralvermarktung für die Primera Division erst im Frühjahr 2015 per Regierungs-Verordnung ab der Saison 2016/17 und ohne Alleinerwerbsverbot eingeführt.



(58)



Die Spanische Einzelvermarktung führte bisher zu einer Vergabe der Rechte an zwei Sportrechteagenturen,



die



sich



zum



Schluss



gegenseitig



mit



verschiedensten



Rechtsstreitigkeiten überzogen haben und nach Presseberichten einen „Medienkrieg“ führten. Übertragen wurden die Spiele bisher von zwei Pay-TV-Anbietern (Canal+ und GoITV). Zwischen den Spitzenteams Real Madrid und FC Barcelona (Erlöse jeweils zirka 140 Millionen Euro jährlich), die beide hochdotierte Exklusivvereinbarungen mit den Agenturen hatten, und den restlichen Teams (Valencia folgt mit 48 Millionen auf Platz drei) entstand eine hohe finanzielle Kluft. Die erwähnte Regierungs-Verordnung erfolgte insbesondere wegen des hohen Betrags, den die Premier League bei der letzten Ausschreibung ihrer Medienrechte erzielt hatte. Man befürchtete, dass die Spanische Liga an Bedeutung unter den Europäischen Ligen verlieren würde. (59)



Die erste Vergabe der Rechte auf der Grundlage der Verordnung führte im April 2015 zum Alleinerwerb sämtlicher Live-Rechte an allen Spielen der Primera Division und der zweiten Liga sowie Pay-per-View-Optionen auf Pokalspiele durch den IP-Anbieter



16



[…].
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Telefónica S.A. Der Erlös der Liga betrugt 600 Mio. € im Jahr. Hinzu kommen noch Auslandsrechte, die soweit ersichtlich noch nicht vergeben wurden. Die Laufzeit beträgt 3 Jahre. 4. Frankreich (60)



In Frankreich existiert eine gesetzliche Regelung der Zentralvermarktung für die League 1 und 2 (code du sport) ohne ausdrückliches Alleinerwerbsverbot. Die gesetzliche Regelung sieht jedoch vor, dass es eine hinreichende Anzahl von Rechten geben muss, die mit den Marktverhältnissen korrespondieren muss.



(61)



Im Ergebnis ist es bei der letzten Ausschreibung im Jahr 2015 nicht zu einem Alleinerwerb gekommen. Erwerber der Live-Rechte der League 1 und 2 sind wie schon bei den vorherigen Ausschreibungen die PayTV-Sender Canal+ (vier Pakete) und beInSport/Al Jazeera (zwei Pakete) gewonnen. Eine Free-TV-Berichterstattung existiert dagegen praktisch nicht.



(62)



Die Liga erzielte bei der letzten Ausschreibung 750 Mio. € pro Jahr. Die Laufzeit beträgt 4 Jahre.
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V. Verfahrensgang (63)



Die Beschlussabteilung hat am 5. März 2015 das vorliegende Kartellverwaltungsverfahren gemäß Art. 101 AEUV und §§ 1, 2 sowie 32 ff. GWB auf der Grundlage des am 4. März 2015 von Ligaverband und DFL vorgestellten Planungsstands bezüglich der kommenden nationalen Ausschreibung der Medienrechte an Spielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga ab der Saison 2017/18 eingeleitet. Mit Schreiben vom 8. April 2015 legten Ligaverband und DFL sodann erste Überlegungen zu dem ursprünglich geplanten Vermarktungsmodell vor. Im weiteren Verlauf stellte die Beschlussabteilung eine Reihe von Rückfragen. Mit Schreiben vom 2. Oktober 2015 konkretisierten Ligaverband und DFL das ursprüngliche Vermarktungsmodell schließlich so weit, dass es prüffähig war.



(64)



Am 31. Juli 2015 stellte das Bundeskartellamt den Fall in das European Competition Network (ECN) ein.



(65)



Die Beschlussabteilung hat auf deren Antrag hin eine Reihe von Unternehmen zu dem Verfahren beigeladen: FC Bayern München AG (8. September 2015), Sky Deutschland AG (8. September 2015), Deutsche Telekom AG (22. Dezember 2015), Bayrischer Rundfunk a.ö.R. (22. Dezember 2015), Vodafone Kabel Deutschland GmbH (22. Dezember 2015), KF15 GmbH (10 Februar 2016), Sport1 GmbH (10 Februar 2016), Axel Springer SE (10 Februar 2016), Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG (23. Februar 2016) sowie Unitymedia NRW GmbH (8. März 2016).



(66)



Mit Schreiben vom 5. Januar 2016 teilte die Beschlussabteilung dem Ligaverband und der DFL gemäß § 32 b GWB die Bedenken mit, die nach ihrer vorläufigen Beurteilung gegen



insbesondere



das



ursprünglich



von



Ligaverband



und



DFL



geplante



Vermarktungsmodell bestanden. Die Beschlussabteilung hat neben einer Reihe von Einzelpunkten



insbesondere



das



Fehlen eines



wirksamen



Alleinerwerbsverbotes



beanstandet und folgende vorläufige Anforderungen formuliert: 



Substantielle Pay-Rechte, die zumindest auch dem Innovationspotential des Internet Rechnung tragen, müssen an einen zweiten Erwerber vergeben werden, soweit dieser einen im Verhältnis zum Haupterwerber angemessenen Preis bietet. Hierfür sind verschiedene Szenarien vorstellbar, deren Gestaltung und Auswahl der DFL überlassen bleibt. Beispielhaft könnten folgende Regelungen getroffen werden: o



In einer technologieneutralen Ausschreibung wird bei angemessenen Geboten gewährleistet, dass mindestens zwei Bieter jeweils einen substantiellen Teil der Live-Rechte erhalten. „Substantiell“ wäre z.B. eine gebündelte - 25 -



Vergabe der Sonntagspiele und der Bundesligakonferenz oder einer Highlight-Sendung an einen Bieter bei Zulassung von Bündel- bzw. bedingten Geboten. o



Die Ausschreibung von internetbezogenen Wettbewerbspaketen könnte z.B. einen substantiellen Teil der Live-Rechte für die OTT-Verbreitung (oder Internet einschließlich IPTV) vorsehen.



o



Denkbar wäre eine Ausschreibung von separaten (co-exklusiven oder exklusiven) Live Pay-Per-View-Rechten für alle Spiele und Vergabe an anderen Erwerber.



o



Möglich wäre auch eine Ausschreibung von separaten (co-exklusiven oder exklusiven) vereinsbezogenen Angeboten (z.B. alle Spiele eines Vereins) und Vergabe an einen anderen Erwerber.







Ein angemessenes Gebot ist erst anzunehmen, soweit es nicht mindestens 50 % unterhalb des Erstgebots liegt.







Kommt kein angemessenes Gebot für einen substantiellen Teil der Rechte zustande, ist entweder die Laufzeit zu verkürzen oder ein internetbezogener Teil der Rechte an die Vereine zurückzugeben.



(67)



Mit Schreiben vom 22. Februar 2016 haben Ligaverband und DFL daraufhin ein geändertes



Vermarkungsmodell



vorgeschlagen,



das



den



Bedenken



der



Beschlussabteilung Rechnung tragen sollte, und der Beschlussabteilung entsprechende Verpflichtungszusagen angeboten. (68)



Mit



Schreiben



vom



26.



Februar



2016



hat



die



Beschlussabteilung



den



Verfahrensbeteiligten sowie weiteren maßgeblichen Marktteilnehmern Gelegenheit gegeben, zu den von Ligaverband und DFL vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen sowie zu der von der Beschlussabteilung in Aussicht genommenen Entscheidung Stellung zu nehmen. Von der Möglichkeit zur Stellungnahme haben insgesamt 12 Marktteilnehmer Gebrauch gemacht. Mit Ausnahme von Sky äußerte keiner der Marktteilnehmer grundlegende



Bedenken



gegen



die



Beurteilung



Beschlussabteilung.
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des



Sachverhaltes



durch



die



(69)



Sky argumentiert […]17, der Paketzuschnitt würde einen Alleinerwerb durch Sky nicht begünstigen. Sky weist unter dem Gesichtspunkt der Innovation weiter auf die in jüngerer Zeit erfolgte Ausweitung seines Produktangebotes in Richtung des offenen Internets hin. Die Beschlussabteilung unterschätze in seiner wettbewerblichen Würdigung die Wirkung der Highlight-Berichterstattung auf die mediale Verwertung der Medienrechte an Spielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Das Bundesliga-Paket sei nicht das Zugpferd, […] von Sky. In keinem anderen europäischen Land sei die Fußball-Berichterstattung umfangreicher, hochwertiger bzw. zeitnäher und zugleich preisgünstiger als in Deutschland.



Die



Überlegungen



der



Beschlussabteilung



zur



Abgrenzung



der



Endkundenmärkte seien methodisch fehlerhaft und entsprächen nicht der überkommenen Entscheidungspraxis Bundeskartellamt



des



habe



Innovationswettbewerb



Bundeskartellamtes nicht



liegen



konkret solle



und



dargelegt,



und



die



anderer worin



Kartellbehörden.



die



Beschränkung



Innovationstätigkeit



von



Sky



Das des nicht



berücksichtigt. Ein Alleinerwerbsverbot sei nicht erforderlich, um die Bedenken der Beschlussabteilung auszuräumen. Das von Ligaverband und DFL vorgeschlagene OTTPaket wirke innovationshemmend und benachteilige den Alleinerwerber aller übrigen LiveRechte. Schließlich sieht Sky einen Konrketisierungsbedarf bei dem Vergabeverfahren und der Beschreibung der Rechtepakete. (70)



Die weiteren Kommentare bezogen sich in erster Linie auf die von Ligaverband und DFL angebotenen Verpflichtungszusagen. Neben einer Vielzahl vereinzelter Detailfragen bezogen sich die von mehr als einer Seite geäußerten Kommentare im Wesentlichen auf das OTT-Paket, die beiden O-Pakete (Highlight-Clips) sowie das Auktionsverfahren.



(71)



Das OTT-Paket wurde in der ursprünglich von Ligaverband und DFL vorgeschlagenen Form (zwei Spiele am Samstag- und Sonntagnachmittag plattformexklusiv für WebTV und MobileTV) von einer Vielzahl an Marktteilnehmern zwar als im Grundsatz interessant, aber als noch nicht ausreichend angesehen, um eine ausreichende Marktwirkung zu entfalten und darüber die von der Beschlussabteilung nach vorläufiger Beurteilung gesehenen



Bedenken



auszuräumen.



Entsprechend



wurde



in



verschiedenen



Ausgestaltungen eine Aufwertung um mindestens ein weiteres Spiel pro Spieltag als erforderlich angesehen. (72)



Zu den beiden O-Paketen (Highlight-Clips) wurde kritisch angemerkt, dass die zusätzlichen Highlight-Rechte bei den Live-Paketen einschließlich des OTT-Paketes



17
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sowie die mögliche Vergabe einzelner Live-Pakete als Free-Recht die Exklusivität der OPakete einschränke. Bemängelt wurde darüber hinaus die Beschränkung der O-Pakete auf die Verbreitungswege WebTV und MobileTV. (73)



Beim Auktionsverfahren wurde von verschiedenen Seiten fehlende Transparenz kritisiert. Insbesondere wurde die Befürchtung geäußert, Ligaverband und DFL könnten die Auktion unter Umständen „steuern“ – zum Beispiel über die spontane Anpassung von Vorbehaltsund Reservationspreisen während der laufenden Auktionsrunde.



(74)



Ebenfalls am 26. Februar 2016 hat die Beschlussabteilung die Europäische Kommission gemäß Art. 11 Abs. 4 der Verordnung 1/2003 über die in Aussicht genommene Entscheidung unterrichtet.



(75)



Mit Schreiben vom 31. März 2016 haben Ligaverband und DFL die angebotenen Verpflichtungszusagen unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Markttests und der Unterrichtung der Europäischen Kommission noch einmal modifiziert.



(76)



Danach beinhaltet das OTT-Paket statt der ursprünglich vorgesehenen 68 Spiele nunmehr 102 und damit ein Drittel der insgesamt 306 Spiele der Bundesliga (Ziff. 3.3.9 der Verpflichtungszusagen). Eine weitere Änderungen beinhaltet die Ausweitung der Pakete O1, O2 und O1+2 (Highlight-Clips) über die Verbreitungswege WebTV und MobileTV



hinaus



auf



alle



Verbreitungswege



(Ziff.



3.4.7



bis



Ziff.



3.4.9



der



Verpflichtungszusagen). Schließlich werden Ligaverband und DFL vor Beginn der jeweiligen Auktionsrunden die verdeckt festgelegten Vorbehalts- und Reservationspreise auf vertraulicher Basis beim Bundeskartellamt hinterlegen, um zu dokumentieren, das diese



in



der



laufenden



Auktionsrunde



nicht



verändert



werden



(Ziff.



9.1



der



Verpflichtungszusagen). (77)



Die von Ligaverband und DFL angebotenen Verpflichtungszusagen sind aus dem Anhang zu diesem Beschluss ersichtlich.
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B. Rechtliche Würdigung (78)



Die Beschlussabteilung konnte im Rahmen der Ausübung pflichtgemäßen Ermessens die von Ligaverband und DFL angebotenen Verpflichtungszusagen gemäß § 32 b GWB für bindend erklären und davon absehen, von ihren Befugnissen nach §§ 32 GWB Gebrauch zu machen. Die angebotenen Verpflichtungszusagen sind geeignet, die Ligaverband und DFL nach vorläufiger Beurteilung mitgeteilten Bedenken auszuräumen.



(79)



Die Zentralvermarktung der Medienrechte an Spielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga und das darauf beruhende Vermarktungsmodell erfüllt zwar grundsätzlich den Tatbestand des Art. 101 Abs. 1 AEUV und des § 1 GWB. Die Beschlussabteilung geht jedoch davon aus, dass eine zentrale Vermarktung der Medienrechte je nach Ausgestaltung des darauf beruhenden Vermarktungsmodells in der Lage ist, Effizienzen zu erzielen, welche die Freistellungsvoraussetzungen der Art. 101 Abs. 3 AEUV und § 2 GWB erfüllen können.



(80)



Nach Einschätzung der Beschlussabteilung besteht angesichts der von Ligaverband und DFL angebotenen Verpflichtungszusagen kein Anlass, diese Fragen für die kommende Ausschreibung der Medienrechte an Spielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga ab der Saison 2017/18, soweit sie den Gegenstand des vorliegenden Verfahrens darstellt, abschließend zu klären und gegebenenfalls eine Verfügung nach den §§ 32 oder 32 a GWB zu erlassen..



I. Vereinbarung bzw. Beschluss einer Unternehmensvereinigung (81)



Der Zentralvermarktung liegen sowohl Beschlüsse einer Unternehmensvereinigung als auch Vereinbarungen zwischen Unternehmen zu Grunde.



(82)



Die Mitglieder des Ligaverbandes, die 36 Bundesligaclubs, sind unabhängig von ihrer Rechtsform Unternehmen im Sinne des Kartellverbotes. Nicht zuletzt mit Blick auf ihre Teilnahme an der Bundesliga und der 2. Bundesliga sind sie in vielfältige Weise wirtschaftlich tätig. Die Satzung des Ligaverbandes und die vom Ligaverband beschlossene Ordnung über die Verwertung kommerzieller Rechte regeln dabei in verbindlicher Weise das Verhältnis des Ligaverbandes zu seinen Mitgliedern. Dies gilt namentlich im Hinblick auf die hier interessierenden audiovisuellen Verwertungsrechte.



(83)



Darüber hinaus unterwerfen sich die Bundesligaclubs im Rahmen der jährlich stattfindenden Lizenzierung den Regelungen zur Zentralvermarktung. Insoweit ist die Zentralvermarktung auch noch einmal durch entsprechende Vereinbarungen zwischen den Bundesligaclubs und dem Ligaverband abgesichert. Schließlich beruht auch das - 29 - 



Vermarktungsmodell, das Gegenstand der geplanten Ausschreibung sein soll, auf einer zentralen Verhaltenskoordination durch den Ligaverband.



II. Wettbewerbsbeschränkungen (84)



Die Zentralvermarktung der Medienrechte der Bundesliga und 2. Bundesliga in Gestalt des



konkreten



Vermarktungsmodells,



das



Gegenstand



der



angebotenen



Verpflichtungszusagen ist, bewirkt spürbare Wettbewerbsbeschränkungen auf dem nationalen



Markt



für



Medienübertragungsrechte



an



ganzjährig



ausgetragenen



Fußballwettbewerben, an denen Vereine der Bundesliga und der 2. Bundesliga teilnehmen sowie auf dem nachgelagerten Märkten für audiovisuelle Bezahlangebote von Spielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Die Beschlussabteilung sieht dabei angesichts der vergleichsweise geringen wirtschaftlichen Bedeutung von der Betrachtung des



ebenfalls



von



der



Zentralvermarktung



betroffenen



nachgelagerten



Geschäftskundenmarktes im Wege der Ermessensausübung ab. 1. Betroffene Märkte und Marktstrukturen (85)



Von der Zentralvermarktung betroffen sind vor allem der Rechtemarkt sowie die nachgelagerten Pay-TV-Endkundenmärkte. a) Markt für nationale Medienrechte an ganzjährig ausgetragenen Fußballwettbewerben mit Teilnahme von Clubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga aa) Sachliche Marktabgrenzung



(86)



Die Beschlussabteilung geht wie bisher18 von einem Markt für nationale Medienrechte an ganzjährig ausgetragenen Fußballwettbewerben, an denen Vereine der Bundesliga und der 2. Bundesliga teilnehmen, aus. Eine weitere Unterteilung der Rechte, z.B. nach Freeoder Pay-Rechten, linear oder auf Abruf sowie nach Infrastrukturen, ist nicht sinnvoll.



(87)



Eine Austauschbarkeit der Bundesligarechte mit Medienrechten für andere Inhalte wie z.B. Kinofilme, TV-Filme, TV-Serien und Quizsendungen ist nicht anzunehmen. Gleiches gilt für Sportarten mit geringerer Breitenwirkung wie Basketball, Eishockey, Tennis, Golf oder auch ausländische Fußball-Ligen. Aus Sicht der Rechtenachfrager ist vor allem die besondere Zugkraft von massenattraktiven Sportereignissen, insbesondere der Fußball-
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Bundesliga, für die Verbreitung von audiovisuellen Medien ein wesentliches Merkmal, das bei anderen Medienrechten nicht zu finden ist. (88)



Medienrechte an Sportereignissen unterscheiden sich darüber hinaus durch ihre Aktualität grundlegend von den meisten anderen Medienrechten, insbesondere von Medienrechten an fiktionalen Inhalten. Bei der medialen Auswertung von Sportereignissen findet die Hauptwertschöpfung im Live-Fenster statt, also genau zu dem Zeitpunkt, in dem das Sportereignis tatsächlich stattfindet. Einen gewissen, wenn auch schon deutlich untergeordneten Anteil an der Wertschöpfung hat in der zeitlich gesehen sehr kurzen Verwertungskette noch eine Highlight-Berichterstattung, die dem Live-Erlebnis sowohl zeitlich als auch inhaltlich nahe kommt. Im Vergleich dazu ist bei Medienrechten an fiktionalen Inhalten zwar auch ein gewisser Aktualitätsbezug vorhanden. Dieser ist aber ungleich



schwächer



ausgeprägt.



Fiktionale



Inhalte



haben,



was



ihre



mediale



Auswertbarkeit angeht, eine deutliche längere „Haltbarkeit“. Entsprechend gestreckt ist auch ihr Auswertungszeitraum. Es haben sich hier Verwertungsketten herausgebildet, die für die verschiedenen Geschäftsmodelle und Verwertungsarten (Kino, Pay-TV, Pay-PerView, DVD, Video-on-Demand, Free-TV, etc.) entsprechende meist zeitlich gestaffelte (exklusive) Verwertungsfenster vorsehen. (89)



Die medialen Rechte sind außerdem auf die genannten Fußball-Sportereignisse zu begrenzen. Maßgeblicher Gesichtspunkt ist hierbei die serielle Verwertbarkeit über einen längeren Zeitraum, durch die eine besondere Zugkraft des Angebotes und eine Marke entwickelt werden kann. Dieses ist mit anderen massenattraktiven Sportereignissen so nicht oder – wie etwa beim Boxen – nur begrenzt möglich. Dieser Aspekt spricht auch gegen



die



Einbeziehung



der



FIFA-Fußballweltmeisterschaft



und



der



UEFA-



Europameisterschaft sowie der entsprechenden Qualifikationsspiele in den sachlich relevanten Markt. In Betracht kommt unter diesem Gesichtspunkt allenfalls noch eine Einbeziehung der Formel 1. Dieses kann im Ergebnis jedoch offenbleiben. (90)



Eine weitere Unterteilung des Marktes etwa nach Free- und Pay-Verwertung, Live- und Highlight-Berichterstattung oder lineare und On-Demand-Verwertung erscheint nicht sinnvoll. Für eine weitere Unterteilung des Marktes z.B. nach Free- und Pay-Verwertung spricht allerdings zunächst, dass die Nachfrager hier häufig auf ihr Geschäftsmodell festgelegt sind und dieses auch nicht ohne Weiteres ändern können. Entsprechend der verschiedenen Nachfragergruppen und Geschäftsmodelle definieren die Anbieter auf dem relevanten



Markt



eine



Vielzahl



verschiedener
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Rechtekategorien



und



schreiben



entsprechende Rechtepakete19 aus. Gleichwohl erscheint eine Unterscheidung nach Verwertungsarten im Rahmen der Marktabgrenzung nicht sachgerecht. Dies gilt letztlich auch für eine Unterscheidung nach Rechten für die Live- und Highlight-Berichterstattung. Entscheidender Gesichtspunkt ist hierbei insbesondere die Angebotsumstellungsflexibilität, die der Lizenzgeber durch seine Entscheidung über den Rechtezuschnitt grundsätzlich besitzt. Dabei ist insbesondere ein Anbieter von medialen hochklassigen Fußball-Rechten auch in der Lage, Free- und Pay-Rechte sowie Live- und HighlightRechte durch den zeitlichen und inhaltlichen Zuschnitt sowie durch das Ausmaß der Exklusivität zumindest teilweise in ein Wettbewerbsverhältnis zueinander zu bringen und so die Werthaltigkeit der Rechtepakete zu bestimmen. bb) Marktstruktur (91)



Anbieter auf dem so abgegrenzten Markt sind über die DFL der Ligaverband (Bundesliga und 2. Bundesliga), die UEFA (Champions League und Europa League) sowie der DFB (DFB-Pokal). Alle drei Sportverbände bündeln jeweils die Gesamtheit der erforderlichen Medienrechte und vermarkten sie zentral unter Ausschluss der beteiligten Clubs. Der Ligaverband (Gesellschafter der DFL und Inhaber der Rechte) hat auf diesem Markt inzwischen eine sehr starke Stellung erlangt. Die Marktstruktur auf der Grundlage der durchschnittlichen jährlichen Lizenzsummen entwickelte sich wie folgt:



 2008-10  2013-15



19



DFL



Bundesliga



60-70%



75-85%



UEFA



Champions League



10-20%



10-20%



UEFA



Europa League



5-10%



1-10%



Die Rechtepakete gestatten für bestimmte Spiele (z.B. Top-Spiel am Samstag) innerhalb bestimmter Verwertungsfenster (z.B. Live-Fenster, Fenster für zeitnahe Highlights, Nachverwertung, Archivrechte, etc.) bestimmte Nutzungsarten (z.B. Live-Berichterstattung, Near-LiveClips, lineare Highlights in einer Sendung, Highlight-Clips auf Abruf, etc.) und Verbreitungswege (z.B. Kabel und Satellit) und verbieten die Nutzung im Übrigen.
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DFB



(92)



DFB-Pokal



10-20%



1-10%



Die Nachfrageranteile verteilen sich auf Basis der bei den letzten Ausschreibungen gezahlten Lizenzsummen wie folgt:



Verteilung Lizenzsummen für alle vier ganzjährig ausgetragenen Fußballwettbewerbe Sky



65% - 75%



ARD/ZDF



20% - 25%



Sport1
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[image: alt]





beschluss - Bundeskartellamt 

09.12.2010 - durch Bewerbung, Beratung oder Garantien zu Ã¼berwinden, wÃ¤re der Endverbraucher bei. VertrauensgÃ¼tern nur bereit, den Preis zu zahlen, ...










 


[image: alt]





Beschluss - Bundeskartellamt 
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Fallbericht - Bundeskartellamt 

09.12.2013 - Online-Plattformen; Internet-Handel. Aktenzeichen: .... Trading (OFT) im Rahmen des European Competition Network (ECN) aus. Das OFT ...
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